
åus dem Protokoll des Regierungsrates 1926.

sitzung ooa[}ri 1e26.

964. Baulinien. Mit Schreiben yom 24. April 1926 über-
miitelt der Gemeinderat lIster 2 Pläne zur Genehmigung von
abgeänclerten Baulinien bei dem Niveauübergarìg ân der Straße
I. Klasse Nr. 3 {-Jster-Gutenswil-Illnau.

Gemäß beigelegtem Atiesi der Bezirksratskanzlei vom 22.
April 1926 liegen gegen diese neuen Baulinienvorschläge keine
Einsprachen vor.

Die Baudirektion berichtet:
Die Planauflage für diese Änderungen wurde in Nr. 17 des

Amtsblaites vom 26. Iìebruar 1926 öffentlich bekannt gemacht
mit Einsprachefrist während 14 Tagen.

Die neuen Baulinien sollen von der Bankstraße (Sira,ße
III. Klasse) bis zum tr'lurweg in der Liegenschaft von A. Staub
einen gegenseitigen Abstand von 25 m erhalten, statt wie bis-
her nur 20 m, uncl zwar a:ut eine Strecke von 180 m auf der
Westseite der Siraße und von 260 m auf der Ostseite. Die
Verbreiterung verteilt sich auf beide Seiten gleichmäßig. Dtrch
dieses Zuricksetzen der Baulinien wird die ,künftige Bebau-
ung von der Straße weiter ferngehalten und damit vdrsorglich
der für später vorgesehenen Straßenunterführung die Bauaus-
führung erleichteri. Diese Änderung sollte darum genehmigt
werden.

Auf Antrag der Baudirektion
beschließt der Regierungsrat:

I. Die vom Gemeinclerai Uster vorgeschlagene Ilaulinþn:
.qnderu4g' an der Wi"t wird genehmigt.

II. Der Gemeinderat Uster wird eingeladen, diesen Be-
schluß gemäß S 16 des Baugesetzes öffentlich bekannt zu
machen.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Uster unter Rücksen-
dung eines Exemplares der genehmigten Pläne und an clie Bau-
direktion.

Zirich, den 19. Mai 1926.

Vor ilem Regierungsr&to,
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Kanton Zürich
Volksw¡rtschâftsdirektion
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